
   

 
 

 
            

 

 
 

Öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses 
am Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr 

im Ratssaal 

 

TAGESORDNUNG 
 

 

Öffentliche Tagesordnung 

 2   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung, Protokoll 
  

 3   Wellcome - Praktische Hilfe nach der Geburt;   

Verlängerung der finanziellen Förderung 
  

 4   Kalkulation der Nutzungsgebühren für städtische Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünfte - 4. Änderung der Satzung - Vorberatung 
  

 5   Neupflanzungen Bäume Steeger See nach Sturm 
  

 6   Verschiedenes 
  

 7   Anfragen 
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Hauptamt   Vorlagen-Nr. 20/014/2023 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

27.09.2023 Verwaltungsausschuss Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 3   Wellcome - Praktische Hilfe nach der Geburt;   

Verlängerung der finanziellen Förderung 

 

Ausgangssituation: 

Für junge Familien ist es vor allem in der ersten Zeit nach der Geburt eines Kindes hilfreich, 

wenn sie Unterstützung durch Großeltern, Verwandte oder Freunde haben. Wenn ein solches 

Netzwerk vor Ort nicht vorhanden ist, wenden sich viele Familien an wellcome. 

 

Wellcome ist eine innovative Idee ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe. Im Sinne der Prävention 

richtet sich wellcome an alle Familien, die sich Entlastung wünschen. Eine ehrenamtliche 

wellcome-Mitarbeiterin besucht die Familie im ersten Lebensjahr in der Regel einmal 

wöchentlich für ca. 2-3 Stunden und unterstützt ganz praktisch und individuell. Sie gehen mit 

dem Neugeborenen spazieren, spielen mit dem Geschwisterkind oder sind wichtige und 

erfahrene Gesprächspartnerinnen für die Mütter.  

 

Eine wissenschaftliche Evaluation der Universität Kiel hat bestätigt, dass wellcome einen Beitrag 

zum Kinderschutz leistet. Denn negative Folgen von Überforderungen können 

Partnerschaftsproblem, Stillschwierigkeiten, postpartale Depression bis hin zur 

Vernachlässigung sein. Dadurch, dass wellcome gut in ein Netzwerk aus Hebammen, 

Kinderärzten, Beratungsstellen, Mitarbeitern des Jugendamtes usw. eingebunden ist, können 

auch Familien begleitet werden, die sich bereits in einer Belastungssituation befinden. Sie finden 

bei wellcome zusätzliche Beratung und bei Bedarf Vermittlung an weiterführende Stellen. 

 

Wellcome wurde 2002 in Hamburg gegründet. Es gibt Standorte in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Im Kreis Ravensburg wird das Angebot von der Stiftung Liebenau (Schussental) 

und der Stiftung St. Anna (Allgäu) seit 2009 durchgeführt. 

 

Im Landkreis Ravensburg wurden 2022 54 Familien durch 44 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

begleitet. Davon entfallen auf das Schussental 25 Familien und 21 Ehrenamtliche. Insgesamt 

wurden 1098 Stunden ehrenamtliche Arbeit erbracht, davon 578 am Standort Schussental.  

 

In Aulendorf sind aktuell 3 Ehrenamtliche tätig, die in den letzten 5 Jahren 7 Familien in 

Aulendorf entlasten konnten.  

 

Wellcome hat einen jährlichen Finanzbedarf in Höhe von ca. 20.000 € (Kosten der Koordination, 

Beratung von Eltern, Netzwerkarbeit, Aufwand für die Gewinnung, Schulung und Begleitung der 

Ehrenamtlichen sowie Fahrtkosten). Finanziert wird wellcome über Mittel aus dem 

Bundesprogramm Frühe Hilfen über das Jugendamt Ravensburg i.H.v. bisher ca. 3.500 € bis 

4.000 € und vor allem durch Spenden über die Stiftung Liebenau. 

 

Die Kosten für die Familie betragen 5 €/h + 10 € Vermittlungsgebühr, je nach finanzieller 

Leistungsfähigkeit der Familien. Die ehrenamtlichen Helferinnen erhalten lediglich die 

Fahrtkosten und verschiedene Schulungen. Die Helferinnen benötigen keine besondere 

berufliche Qualifikation. 

 

Wellcome möchte eine langfristige und nachhaltige Finanzierung erreichen, deshalb wird 

angeregt, dass sich mehrere Kommunen in der Größe von Aulendorf am Projekt mit jährlich ca. 

1.000 € beteiligen. 
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Mit der Verlängerung der Finanziellen Förderung wäre das Angebot in Aulendorf weiter gesichert 

und wellcome kann als Teil des „Netzwerks Frühe Hilfen“ zu einem gesunden und sicheren 

Aufwachsen von Kindern und zur Lebensqualität von Familien beitragen.  

 

Aktuell haben sich die Gemeinden Isny, Bad Wurzach, Argenbühl, Aichstetten, Wangen, Amtzell, 

Leutkirch, Aitrach, Kißlegg und Aulendorf für eine Förderung ausgesprochen. 

 

Der Verwaltungsausschuss hat sich ab dem Jahr 2019 für eine Förderung von wellcome in Höhe 

von 1.000 EUR, befristet auf 5 Jahre (Ende 2023) ausgesprochen.   

 

 

Beschlussantrag: 

Der Verwaltungsausschuss beschließt eine Verlängerung der finanziellen Förderung von 

wellcome um weitere 5 Jahre. Somit wird das Programm wellcome für die Jahre 2024 bis Ende 

2028 mit jährlich 1.000 € weiter gefördert.  

 

 

Anlagen:   

Flyer wellcom  

Jahresbericht wellcome im Landkreis Ravensburg 2022     

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

Aulendorf, den 19.09.2023 

 

 
 

 



Wir sind für  
  euch da!

www.wellcome-online.de

Infos zu wellcome

•  wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt  
ist ein Angebot der wellcome gGmbH und wurde 
2002 von der Sozialpädagogin Rose Volz-Schmidt  
in Hamburg gegründet. 

•  Aktuell gibt es rund 230 Standorte, die das Angebot 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz umsetzen. 

•  www.elternleben.de ist das Online-Angebot der 
 wellcome gGmbH. Die Plattform bietet Elternwissen, 
persönliche Online-Beratung und ein Verzeichnis 
 lokaler Angebote für Familien. 

Praktische Hilfe 
nach der Geburt„ Es braucht ein ganzes Dorf,  

     um ein Kind großzuziehen.“
                              Afrikanisches Sprichwort

Nimm gerne Kontakt auf:

Team Region Schussental
Silke Haller
Telefon 01734268758
ravensburg@wellcome-online.de

www.wellcome-online.de

Ein Angebot der Stiftung Liebenau im 
Mehrgenerationenhaus Ravensburg
Herrenstraße 43
88212 Ravensburg

Spenden für wellcome

Stiftung Liebenau 
Sparkasse Bodensee
IBAN DE35 6905 0001 0020 9944 71
Stichwort: wellcome 

Schirmherrschaft

Manfred Lucha, Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration 
in Baden-Württemberg

Region Schussental



Der wellcome-Einsatz: Wie geht es los?
Mit der erfahrenen wellcome-Fachkraft besprichst du 
ausführlich, welche Hilfe du  benötigst. Ist wellcome das 
passende Angebot für dich,  vermittelt sie dir eine*n Ehren-
amtliche*n aus ihrem Team, das von ihr fachlich begleitet 
wird. Wenn du eine andere Hilfe brauchst, unterstützt 
sie dich bei der Suche nach weiteren Angeboten.

Welche Hilfe bekomme ich?
Beim persönlichen Kennenlernen mit deiner oder deinem 
Ehrenamtlichen besprecht ihr, wie die Hilfe ganz konkret im 
Alltag aussehen soll: Ein Spaziergang mit dem Baby, Spielen 
mit dem Geschwisterkind oder Unterstützung bei Arztbe-
suchen. Und das ganz individuell: 1 – 2-mal in der Woche für 
2 – 3 Stunden. Der Einsatz dauert so lange, wie du Entlas-
tung benötigst, maximal bis zum zum ersten Geburtstag.

Beratung und Begleitung
In der Zeit, in der du ehrenamtlich begleitet wirst, kannst du 
dich mit deinen Fragen an die wellcome-Teamkoordination 
wenden. Sie berät dich auch zu weiteren  Angeboten in 
deiner Nähe.

Ist wellcome etwas für mich?
Jede Familie, die sich im ersten Lebensjahr Unterstützung 
wünscht, ist bei uns willkommen: Egal ob es dein erstes 
Kind ist oder schon Geschwisterkinder da sind, ob du 
Mehrlinge bekom men hast oder wellcome bereits früher 
genutzt hast – Familien sind vielfältig. Wenn dein eigenes 
Netzwerk nicht ausreicht, ist wellcome für dich da!

Was kostet wellcome?
Neben einer einmaligen Vermittlungsgebühr von 10 € unter-
stützt du das Angebot je nach Möglichkeit mit einem ge-
ringen Betrag von bis zu 5 € pro Stunde. Damit finan zieren 
wir z. B. die Versicherung und Fahrt kosten der Ehrenamt-
lichen. Doch am Geld wird die Hilfe nicht scheitern! 

Das Baby ist da, die Freude ist riesig und 
nichts geht mehr …

Die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes sind für 
alle Eltern eine große Aufgabe. Mit dem Angebot wellcome – 
Praktische Hilfe nach der Geburt unterstützen wir Eltern, 
die sich in dieser Zeit Entlastung wünschen, besonders 
wenn andere helfende Hände fehlen. 

Unsere Ehrenamtlichen begleiten Familien alltagspraktisch 
und unkompliziert – so wie es sonst Freund*innen, 
 Familie oder Nachbar*innen tun. Sie ermöglichen 
 Auszeiten im Alltag, in denen die Eltern wieder Kraft 
 schöpfen können. 

 Du hast ein Baby im ersten Lebensjahr?

 Du wünschst dir Entlastung im Alltag?

  Dann ist wellcome das  Richtige für dich!

„Unsere Ehrenamtliche ist eine  
      Superheldin. Sie packt an,   
     bewahrt die Ruhe und 
          schenkt uns Freiräume.  
  Und ich kann mich für  
   einige Stunden fallen lassen.“
                           Mutter nach wellcome-Einsatz
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Hauptamt Tanja Mönikheim Vorlagen-Nr. 20/019/2023 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

27.09.2023 Verwaltungsausschuss Ö Vorberatung   
   
 

 

TOP: 4   Kalkulation der Nutzungsgebühren für städtische Obdachlosen- 

und Flüchtlingsunterkünfte - 4. Änderung der Satzung - 
Vorberatung 

 

Ausgangssituation: 

Wie bekannt wurde das Vita-Hotel in der Ebisweiler Straße 20 von der Stadt Aulendorf für die 

Unterbringung von ukrainischen Familien angemietet. Es werden dort ab Oktober 85 bis 90 

Personen untergebracht, die der Stadt vom Landkreis aus der vorläufigen Unterbringung 

zugewiesen werden.  

 

Die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 

16.03.2009 beinhaltet auch die Höhe der Nutzungsgebühren für die Unterkünfte. In der Sitzung 

vom 24.07.2017 hat der Gemeinderat die erste Änderung dieser Satzung, in der Sitzung vom 

16.12.2019 die zweite Änderung und in der Sitzung vom 22.11.2021 die dritte Änderung 

beschlossen. In allen drei Sitzungen wurde § 13 der Satzung – Gebührenmaßstab und 

Gebührenhöhe – neu gefasst. 

 

Neben dem Vita-Hotel wurde außerdem in diesem Jahr eine Wohnung in der Uhlandstraße 11 

für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen angemietet.  

 

Für die neu angemieteten Gebäude müssen Nutzungsgebühren festgesetzt werden. Die 

Gebühren sind unterteilt in Unterkunfts- und Nebenkosten. Teilen sich zwei oder mehrere 

Personen ein oder mehrere Zimmer, werden die Unterkunftskosten (=Grundgebühr) für jedes 

Zimmer nur einmal angesetzt. Die Nebenkosten werden pro Person angesetzt. 

 

Für die Wohnung in der Uhlandstraße 11 wurden die Kaltmiete nebst Neben- und Heizkosten 

zugrunde gelegt. 

 

Für das Vita-Hotel wurden für die Grundgebühr die Mietkosten, Abschreibungen (u.a. für Möbel, 

Küche, Waschmaschinen etc) sowie Unterhaltungskosten angesetzt.  

 

Für die Ermittlung der Nebenkosten wurden aufgrund bisher fehlender Verbrauchswerte die 

angefallenen Kosten der letzten drei Jahre im Durchschnitt für die städtische 

Flüchtlingsunterkunft in der Schussenrieder Str. 1 zugrunde gelegt. 

 

Die Kalkulationen mit Anmerkungen sind aus der Anlage ersichtlich. 

 

Die Nutzungsgebühren sollen wie folgt festgesetzt werden 

 

Unterkunft Nutzungsgebühr pro Person 

Vita Hotel, Ebisweiler Straße 20 Grundgebühr pro Wohneinheit: 254 € 

Nebenkosten: 130 € 

Uhlandstraße 11 317 € 

 

Die Zahlen beziehen sich auf eine Einzelperson in der Wohnung/Wohneinheit. 

 

Die Änderung der Satzung soll am 23.10.2023 im Gemeinderat beschlossen werden. 
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Beschlussantrag: 

Dem Gemeinderat wird zur Beschlussfassung empfohlen: 

 

1. Der vorgelegten Kalkulation der Nutzungsgebühren für die städtischen Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünfte wird zugestimmt. 

 

2. Der beigefügten 4. Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünften vom 16.03.2009 wird zugestimmt. 

  

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: 4. Änderung der Satzung 

Anlage 2: Gebührenkalkulation Uhlandstraße 

Anlage 3: Gebührenkalkulation Vita Hotel 

Anlage 4: Satzung vom 16.03.2009 nebst 1. – 3. Änderungen 

    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

 

Aulendorf, den 19.09.2023 

 

 
 

 



 

 

Stadt Aulendorf 

Landkreis Ravensburg 

 

Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünften vom 16.03.2009 

 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2 und 13 

des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 

Stadt Aulendorf am 23.10.2023 folgende Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die 

Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 16.03.2009 beschlossen 

 

 

 

§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe wird wie folgt neu gefasst: 

 

(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist der überlassene Wohnplatz. 

 

(2) Die Benutzungsgebühren werden wie folgt festgelegt: 

 

1. Für ein Zimmer in der Schussenrieder Str. 1 230 €  

darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 106 € pro Zimmer 

b) Nebenkosten in Höhe von 124 € pro Person 

 

 Bei Nutzung des Zimmers durch mehrere Personen reduziert sich die Grundgebühr 

 durch die entsprechende Anzahl der Personen. 

 

2. Für eine Wohnung in der Kornhausstr. 14 eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 498 € 

b) Nebenkosten pro Person in Höhe von 59 € 

 

3. Für einen Platz in der Kornhausstr. 16 188 € 

darin enthalten ist eine 

 

c) Grundgebühr in Höhe von 130 € 

d) Nebenkosten pro Person in Höhe von 58 € 

 

4. Für einen Platz in der Mockenstr. 4 199 €  

darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 100 € pro Zimmer 

b) Nebenkosten in Höhe von 99 € pro Person 

 

  



 

 

5. Für einen Platz in der Eckstr. 55 in Höhe von 265 € 

Darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 191 € pro Zimmer 

b) Nebenkosten in Höhe von 74 € pro Person 

 

6. Für ein Zimmer in der Unterkunft Im Graben 7 in Höhe von 283 € 

darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 146 € pro Zimmer 

b) Nebenkosten in Höhe von 137 € pro Person 

 

7. Für die Wohnung im Bergesch 5/1 eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 77 € 

b) Nebenkosten pro Person in Höhe von 38 € ohne Stromkosten 

 

8. Für die Wohnung in der Bahnhofstraße 6, EG, links in Höhe von 773 € 

darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 565 € 

b) Nebenkosten in Höhe von 208 € ohne Stromkosten 

 

9. Für die Wohnung in der Bahnhofstraße 6, 1. OG, links in Höhe von 834 € 

darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 558 € 

b) Nebenkosten in Höhe von 276 € ohne Stromkosten 

 

10. Für die Wohnung in der Bahnhofstraße 6, 2. OG, links in Höhe von 842 €  

darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 556 € 

b) Nebenkosten in Höhe von 286 € ohne Stromkosten 

 

11. Für die Wohnung in der Zollenreuter Str. 1, 2. OG, links in Höhe von 847 € 

darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 551 € 

b) Nebenkosten in Höhe von 296 € ohne Stromkosten 

 

Bei einer Belegung mit Einzelpersonen der Wohnungen Nr. 8 bis 11 wird die 

Gebühr durch drei geteilt, da drei Zimmer zur Verfügung stehen. 

 

12. Für das angemietete Zimmer in der Bachstraße 22, 1. OG: 325 €  

darin enthalten ist eine Grundgebühr und Nebenkosten 

 
13. Für eine Wohneinheit im Vita Hotel in der Ebisweiler Straße 20 eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 254 € 

b) Nebenkosten in Höhe von 130 € pro Person 



 

 
14. Für einen Platz in der Uhlandstraße 11 in Höhe von 317 € 

darin enthalten ist eine 

 

a) Grundgebühr in Höhe von 155 € 

b) Nebenkosten in Höhe von 162 € pro Person 

 

(3) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühren nach Absatz 2 nach Kalendertagen wird 

für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühren zugrunde gelegt. 

 

 

 

 

Artikel 2 Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 28.10.2023 in Kraft. 

 

Aulendorf, den 24.10.2023 

 

 

 

Matthias Burth  

Bürgermeister 

 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO bei der Bekanntmachung von Satzungen: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 

Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 

Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 

worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 

nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 



Anmerkungen

 Grundgebühr         620,00 € Mietzahlung

bei 4 Bewohnern je Bewohner         155,00 € 

 Nebenkosten         500,00 € 

zzgl. Strom         150,00 € 
 Nebenkosten gesamt         650,00 € 

bei 4 Bewohner je Bewohner         162,50 € 

Gesamt 1.270,00 €

 Gesamt pro Person        317,50 € 

Nutzungsgebühr Uhlandstraße 11



1. Miete/Abschreibung  Anmerkungen 

 - Miete an Eigentümer                          20.000,00 € 
2. Ausstattung der Wohnungen

 - Abschreibungen                            5.400,51 € 

 Betten, Kühlschränke, Schränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Fahrradständer, Briefkästen, Küchenzeile 
(geschätzte Nutzungsdauer 5 Jahre)

3. Unterhaltungskosten

 - Beschaffungen, Reparaturen, Bauliche 
Unterhaltung, Reinigung Flure, Wartung 
Feuerlöscher/Feuermelder 11.000,00 €                        geschätzte jährliche Kosten analog Schussenrieder Straße 1und vorliegende Angebote

 - Verwaltungskosten - Kosten des 
Hausmeisters/Betriebshof                          27.626,82 € analog zur Schussenriederstr. 1 - auf voraussichtliche Belegung angepasst (85 Personen)
Grundgebühr insgesamt 64.027,33 €                        

Grundgebühr pro Wohneinheit/Monat 254,08 €                              20 Zimmer 

4. Nebenkosten

 Nebenkosten pro Person                               130,49 € 
 Anlaog durchschnittliche Nebenkosten Schussenrieder Str. 1 pro Person, 
Beinhaltet: Strom, Heizung, Wasser, Reinigung, Abfall, WLAN, Versicherungen 

Beispiel 5-köpfige Familie
Grundgebühr pro Wohneinheit                               254,00 € 
Nebenkosten - 130 * 5                               650,00 € 
Gesamt                               904,00 € 

Nutzungsgebühr Vita-Hotel
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Stadtkämmerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/022/2023 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

27.09.2023 Verwaltungsausschuss Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 5   Neupflanzungen Bäume Steeger See nach Sturm 

 

Ausgangssituation: 

Am Steeger See erfolgten in den letzten Jahren regelmäßig Nachpflanzungen von Bäumen. Die 

Bäume sind zum einen wichtig aus klimatischen Gründen aber natürlich auch, um den 

ursprünglichen Charakter des Bades als Naturfreibad zu erhalten. 

 

Leider sind diese trotz umfangreicher kompetenter Beratung aufgrund der schwierigen 

Bodenverhältnisse nur teilweise angewachsen. Zudem wurden bei dem Sturm in den 

vergangenen Monaten zahlreiche Bäume abgängig. Außerdem erfolgten über die letzten 

Jahrzehnte auch aufgrund der angespannten Finanzsituation leider viel zu wenig 

Nachpflanzungen. So sind über die letzten 30 Jahre ein Bestand von über 100 Bäumen 

abgängig, die nicht ersetzt wurden. 

 

Deshalb schlägt die Verwaltung nun umfangreiche Neupflanzungen (ca. 40 Bäume) vor, die 

jedoch nicht im Haushalt veranschlagt sind. Eine Bepflanzung im Herbst wäre jedoch optimal, 

weshalb eine außerplanmäßige Ausgabe zur Umsetzung vorgeschlagen wird. Es wird davon 

ausgegangen, dass nicht alle Bäume anwachsen.  

 

Hierzu liegt ein Angebot einer Baumschule in Höhe von 14.210,00 Euro netto vor. Dieses 

umfasst allerdings lediglich die Kosten der Bäume, die Anpflanzung, Pflege, usw. erfolgt durch 

den Bauhof.  

 

Die Verwaltung schlägt vor, das Angebot zu beauftragen.  

 

 

 

Beschlussantrag: 

Das Angebot der Baumschule Karl Schlegel wird beauftragt.   

 

 

Anlagen: 

     

    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

 

Aulendorf, den 19.09.2023 

 

 
 

 



Notizen 
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